
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

HLNUG,
Dezernat N3 –

Vogelschutzwarte

HLNUG, Dezernat 
N2 – Arten

Obere 
Naturschutzbehörde 

(Regierungspräsidium)*

Untere Naturschutzbehörde 
(Landkreis, kreisfreie Stadt, 

Sonderstatus-Stadt)*

Werden Pflanzen, deren Art in dem betreffenden Gebiet 
in freier Natur nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht 
mehr vorkommt, in der freien Natur ausgebracht oder 

Tiere ausgebracht?

Ja Nein

Geht es um Vogelarten?

Ja Nein

Werden Forschungszwecke 
des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege verfolgt?

Ja Nein

Handelt es sich um Forschung (d.h. 
keine Lehrveranstaltung und kein
Wiederansiedelungsprojekt o.Ä.)?

Ja Nein

Bedarf es einer Ausnahme nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 BArtSchV 
für Entnahmen oder Kennzeichnungen für 

Forschungszwecke?

Ja Nein

Stand: Januar 2026

Bei welcher Behörde stelle ich meinen Antrag?

Ausnahmen zu Forschungszwecken nach § 46 HeNatG, Lehrzwecken, 

Wiederansiedlungen

* Wenn örtlich mehrere Naturschutzbehörden zuständig sind, wenden Sie sich bitte an die Naturschutzbehörde, 

in deren Bezirk der Schwerpunkt der Angelegenheit oder der überwiegende Flächenanteil liegt 

Hinweis: 

Wenn die Untersuchungen 
überwiegend im Nationalpark

Kellerwald-Edersee durchgeführt 
werden, wenden Sie sich bitte an das 

Nationalparkamt.

Sind Naturschutzgebiete betroffen?

Ja Nein!


